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Deputationenr ihren hohen Kommitenten mit Beforde-
rung vorgelegt, und Hochdieselben ersucht werden, ihre
Ratifikation oder ihren Entschluss spitestens bis zum
20. Oktober (1807) einander gegenseitig mitzuteilen. »

3. — Miinzprigungen im Kanton St. Gallen.

Im Jahre 1807 hatte sich der Kanton S{. Gallen ent-
schlossen, eigene Miinzen zu pragen. Als erster Minz-
meister des Kantons wurde der frithere Miinzmeister
der Stadt St. Gallen und der nachherige Beamte des
kantonalen Finanzbiireaus, Kaspar Erasmus Kunkler
zum Nussbaum in St. Gallen gewdhlt. Als Miinze diente
die alte Miinze der Stadt St. Gallen. Seit ca. 17 Jahren
war sie ausser Betrieb gewesen, ihre Einrichtung war
nach dem Zeugnis des Minzmeisters und nach einem
noch vorhandenen Inventar, das aber erst 10 Jahre nach
der Betriebseroffnung aufgenommen worden war, eine
dausserst mangelhafte. Namentlich scheint es auch an
richtigen, den neuen schweizerischen Verhéltnissen
entsprechenden Gewichtssitzen gefehlt zu haben. Nach
seinen eigenen Angaben bediente sich der Minzmeister
zur Gewichtsbestimmung der alten, in der Miinze vorge-
fundenen Markgewichte, die frither von der stidtischen
und der furstibtischen Miinze benutzt worden waren.
Diese konnten somit den neuen Gewichtsverhélinissen
keineswegs entsprechen, da St. Gallen frither das deutsche
Miunzgewicht angewendet hatte .

Nach dem langen Stillstand des Betriebes der stadti-
schen Miinze waren keine geiibten Minzarbeiter mehr
vorhanden. Nicht geniigend ausgebildete Arbeiter und
ungelernte Taglohner mussten zu Arbeiten verwendet
werden, die nicht nur grosse Sorgfalt, sondern auch

! St. Galler Manzgewicht : 1 Mark = 16 Loth, 1 Loth =4 Quintchen. 1 Quintchen
= 4 Pfenninge, 1 Pfenning = 2 Heller.



A

gehorige Sachkenntnis erforderten, was fir eine kunst-
gerechte Ausfithrung wenig Gewihr bot. In der Munze
wurden wihrend der Zeit des stirksten Verkehres bis
neun Arbeiter beschaftigt. Der Taglohn war fur den
Sommer auf 12 Batzen und fiir den Winter auf 10 Batzen
festgesetzt. Fur Ueberstunden die notwendig wurden,
zahlte man 1 Batzen die Stunde. Dazu erhielt jeder
Arbeiter noch fiir den Vespertrunk wochentlich 18 Kreuzer
als Mostgeld. Der Miinzmeister bezog einen jiahrlichen
Gehalt von 700 FI. Eine Instruktion fiir den ersten Miinz-
meister ist keine vorhanden, eine solche wurde erst nach
Ablauf von Jahren nach der Wiedererofinung der Miinze
aufgestellt. Der Miinzmeister scheint tiberhaupt tber
die zu beachtenden Vorschriften und Legierungsverhilt-
nisse nur ganz ungeniigend aufgekliart worden zu sein,
wie sich an Hand der Akten feststellen ldsst. Est ist dies
eine Tatsache, die fir die Beurteilung der vorgekoin-
menen Unregelmissigkeiten in der Ausmiinzung wohl
berticksichtigt werden muss.

Folgende Miinzsorten gelangten im Kanton St. Gallen
zur Ausprigung : 5 Batzen oder 20 Kreuzer, 1 '/> Batzen
oder VI Kreuzer (Biesli), 1 Batzen oder 4 Kreuzer,
'/ Batzen oder 2 Kreuzer, /s Batzen oder 1 Kreuzer,
2 Pfenninge oder /> Kreuzer, 1 Pfenning oder !/« Kreuzer.
Miinzen von einem hohern Wert als 9 Batzen wurden
vom Kanton St. Gallen keine ausgegeben, |

Neben den vorstehend genannteh Minzsorten gelangte
noch eine talerdhnliche Miinze mit dem St. Gallischen
Kantonswappen zur Ausgabe. Sie wird vielfach als Taler
oder Neutaler bezeichnet. Dies ist aber unzutreffend. Es
handelt sich hier um eine Denkmiinze, die im Jahre 1810
zur Ausgabe gebracht werden sollte, um den Zoglingen
der St. Gallischen Kantonsschule als Priamie verliehen
zu werdent. In Folge eines Stempelbruches, der schon

U Aug. Nif. St. Gallische Denlkmiinzen. St. Gallen 1871, Seite 7.
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nach Herstellung weniger Stiicke eintrat, musste die
Prigung eingestellt werden, die Ausgabe blieb daher auf
die wenigen erstellten Stiicke beschrinkt.

Die ndhern Angaben {iber die Ausprigung der St. Gal-
lischen Kantonalmiinzen, iiber die Beachtung der von
der Tagsatzung aufgestellten Vorschriften iiber die Aus-
miinzungen von Scheidemiinzen und die Beschreibung
der einzelnen Miinzsorten und deren Varietiten findet
sich 1im Teil IIT, Kantonale Miinzpriagungen, zusammen-
gestellt.

Als erste Minzen wurden 1807-1808 geprigt :
VI Kreuzerstiicke, 1 Batzenstiicke, '/ Batzenstiicke und
1 Kreuzerstiicke.

4. — Anstinde mit dem Landammann der Schweiz
iiber die kantonalen Miinspridgungen.

Dem Landammann der Schweiz wurden vorschrifts-
missig Exemplare dieser Miinzen zur Probe vorgelegt,
bevor die Emission zur Ausgabe gelangte. In seinem
Befund vom 12. August 1807 anerkannte er, dass diese
Miinzen zwar den Angaben der Regierung iiber Korn und
Schrot entsprechen, dass sie aber nach dem 24 Guldenfuss
ausgeprigt worden seien und nicht nach den neuen
schweizerischen Vorschriften*. Es ergebe sich hieraus
eine Differenz von ca.3 /2 % zu Ungunsten der tibrigen
Schweiz. Verfassungsmaissig sei die Emission anderer als
nach dem gesetzlichen Miinzfuss geprigter Miinzen unzu-
lissig. Hier sei aber unter schweizerischem Geprige und
unter schweizerischer Benennung deutsches Geld aus-
cemiinzt worden. Die Anwendung eines fremden Miinz-
fusses auf schweizerische Benennungen diirfe und konne
nicht geduldet werden. Die tibrigen Kantone wirden

! Siehe T. XXI, Seite 109, Ziffer 8, und Seite 118, Erginzung zur genannten Ziffer 8.



	Die Zeit der Mediationsverfassung 1803-1813 : besondere Verhältnisse im Kanton St. Gallen : Münzprägungen im Kanton St. Gallen

